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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

BAO §184 Abs3;

UStG 1959 §16;

UStG 1959 §17;

Rechtssatz

Wird eine beim Einkauf von Holz erworbene Übermenge (Kubaturdi?erenz) dem Käufer nicht in Rechnung gestellt und

wird die für diese Übermenge somit nicht in Frage kommende USt-Vergpütung vom Finanzamt zurückgefordert, so ist

im Falle einer Schätzung der zurückzahlenden Vergütung (hier wegen Nichtvorlage der erforderlichen Daten durch den

Käufer) durch das Finanzamt die Voraussetzung dafür gegeben, nach Berücksichtigung einer bereits im seinerzeitigen

Vergütungsverfahren erfolgten Ausscheidung der Überkubatur einen entsprechenden Sicherheitzuschlag anzusetzen.

Die Anwendung des Sicherheitszuschlages gehört zu den Elementen der Schätzung.
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